
  23.05.1996 

www.ris.bka.gv.at  Seite 1 von 1 

Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

23.05.1996 

Geschäftszahl 

95/15/0018 

Hinweis auf Stammrechtssatz 

GRS wie 86/14/0015 E 20. September 1988 RS 1 

(hier EStG 1988 heranzuziehen) 

Stammrechtssatz 

Aufwendungen zur Vermeidung einer Rufschädigung können aus tatsächlichen Gründen eine außergewöhnliche 
Belastung darstellen. Allerdings ist das bloße Bestreben, eine Rufschädigung zu vermeiden, für die Anerkennung 
als außergewöhnliche Belastung nicht ausreichend (Hinweis auf E 17.1.1984,83/14/0244). 


